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Gegenstand und Zweck der Gemeinschaft:

Es handelt sich um eine automobile Interessensgemeinschaft mit dem Zweck, gesellige Abende zu verbringen, sofern möglich Hilfe zu bieten, gemeinsame Ausfahrten zu machen und Informationen auszutauschen.

Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern:

Die Fahrzeuge der Mitglieder müssen den Marken Volkswagen oder Audi angehören. Diese sollten in einem optisch gepflegten Zustand sein.

Für sonstige bauliche Veränderungen ist das Mitglied selbst verantwortlich und der Gemeinschaft keine Rechenschaft schuldig.

Um ein neues Mitglied aufzunehmen ist eine mündliche Abstimmung erforderlich, die erst möglich ist, nach dem sich die um Aufnahme bittende Person einer Probezeit von vier Monaten (acht Clubabende) unterworfen hat.

Auf Wunsch der Gemeinschaft angehörenden Mitglieder kann diese Probezeit um drei Clubabende verlängert werden.

Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Ende des Halbjahres ohne Begründung an einem Clubabend gekündigt werden.

Meinungen/Kritik oder Vorschläge sollten auf Clubabenden im bei sein der anderen Clubmitglieder geäußert werden. Über diese wird dann abgestimmt und Entschieden.

Beiträge:

Jedes Mitglied hat einen monatlichen Beitrag von 5 € zu leisten der per Dauerauftrag auf das Clubkonto eingezahlt wird. Die Zahlungsweise, ob monatlich / halbjährlich oder jährlich kann von jedem Mitglied selbst festgelegt werden.

Jedes Mitglied ist dazu verpflichtet, bei Aufnahme in den Club, sich selbst darum zu kümmern solch einen Dauerauftrag einzurichten und dem Kassenwart die Bestätigung vorzulegen. Dies muss, nach Aufnahme, innerhalb von 1 Monat abgeschlossen sein. Sollte dies nicht der Fall sein ist die Aufnahme in den Club nichtig.

Bei Anschaffungen und sonstigen Verwendungszwecken wird gemeinschaftlich darüber abgestimmt.

Ort und Treffpunkt des Clubs:

Die Clubabende finden an festgelegten Terminen statt. Diese sind an allen ungeraden Wochen im Jahr. Beginn ist pünktlich um 19.30 Uhr im Dany's bei der Eislaufanlage in Neu-Ulm. Andere Treffpunkte des Clubs werden in Absprache bekannt gegeben.

Die Gemeinschaft nimmt auch an verschiedenen Veranstaltungen / Treffen in der Umgebung teil. Diese Treffen werden von dem Vorstand festgelegt und sind absolute Pflichttreffen für alle Mitglieder!

Ist ein Mitglied zu diesen Terminen verhindert ist es Pflicht den Vorstand zu informieren und einen triftigen Grund zu nennen.

Bleibt ein Mitglied an 2 von 3 Treffen unentschuldigt fern, kann der Vorstand entscheiden ob ein Ausschluss des Mitglied notwendig ist.

Clubaufkleber:

Das Anbringen des Clubaufklebers am Fahrzeug ist freiwillig, bei Ausschluss, Fahrzeugwechsel oder Beendigung der Mitgliedschaft ist dieser umgehend vom Fahrzeug zu entfernen.

Clubpullover / T-Shirts:

Es wird erwünscht die Pullover bzw. T-Shirts an Treffen, an denen der Club teilnimmt zu tragen um den Club zu repräsentieren. Dies setzt auch eine entsprechende Verhaltensweise bei Treffen voraus.

Satzungsänderungen:

Eine Änderung dieser Satzung kann nur durch eine absolute Mehrheit erfolgen, d.h. durch einen Entscheid von mehr als 50% der Gemeinschaft angehörenden Mitglieder.

Satzungsgültigkeit:

Diese Reglungen gelten nur für aktiv in der Gemeinschaft befindliche Mitglieder. Nicht zahlende Personen, die durch aktive Mitglieder mitgebracht werden, sind von dieser Regelung ausgeschlossen. Diese können auch nicht an Abstimmungen oder Wahlen teilnehmen.
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